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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Nachdem beide Kommissionen ihr im Jahr 2012 Folge gegeben hatten, gelangte eine
parlamentarische Initiative Pelli (fdp, TI) zu einer Änderung des Zivilgesetzbuches (ZGB)
in der Herbstsession 2014 in den Nationalrat. Der Vorstoss bezweckt eine Stärkung der
Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen durch einen Abbau von Vorschriften. Das
ZGB unterstellt die Fonds unter zahlreiche Bestimmungen des Gesetzes über die
berufliche Vorsorge BVG. Bei der Beratung und dem Beschluss des BVG sei aber kaum
an den speziellen Charakter der Fonds gedacht worden, weshalb sich der administrative
Aufwand für deren Unterhalt stark erhöhe. Dieser massive Aufwand bringe viele
Stiftungsräte dazu, ihren Fonds zu liquidieren, was aus sozialer und
volkswirtschaftlicher Sicht nicht wünschenswert sei. Der Vorstoss listet konkret jene
Bestimmungen auf, die für Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen zukünftig nicht
mehr anwendbar sein sollen. Die Subkommission BVG der Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR) hatte nach Beratungen mit den
betroffenen Kreisen und der Bundesverwaltung einen Erlassentwurf ausgearbeitet, den
die Kommission einstimmig angenommen und in die Vernehmlassung geschickt hatte.
Nach mehrheitlich positiven Antworten wurden nur noch kleine Änderungen
vorgenommen und das Resultat dem Bundesrat vorgelegt. Dieser hiess den Entwurf
grundsätzlich gut, da er bestehende Rechtsunsicherheiten beseitige und zum Erhalt der
Wohlfahrtsfonds beitrage. Er beantragte jedoch, die Transparenzbestimmungen auch
weiterhin auf Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen anzuwenden und regte an, die
Rahmenbedingungen für die Steuerbefreiung der Fonds zu präzisieren. Aufgrund
zeitlich eng beieinander liegender Termine war es der SGK nicht möglich gewesen, alle
Vorschläge des Bundesrates bis zur Parlamentsdebatte zu beraten, weshalb der
Sprecher auf die Möglichkeit der weiteren Abklärung und Bearbeitung durch die
Kommission des Zweitrats hinwies. Eintreten war unbestritten. In der Detailberatung
wurden drei Minderheitsanträge gestellt, zwei von Silvia Schenker (sp, BS) und einer von
Bruno Pezzatti (fdp, ZG), welche beim Rat allesamt keine Zustimmung fanden. Anlass zur
Diskussion bot das Verhältnis zur AHV: Die Kommissionsmehrheit strebte an, dass nur
jener Personenkreis, der der AHV unterstellt ist, von Leistungen aus den
Wohlfahrtsfonds profitieren kann. Damit sollte eine Umgehung des drei-Säulen-Prinzips
verhindert werden, da Wohlfahrtsfonds zur beruflichen Vorsorge und somit zur 2. Säule
gehören. Die Minderheit Pezzatti hatte sich aus Vereinfachungsgründen für eine
Streichung der entsprechenden Bestimmung ausgesprochen, was der Rat mit 94 zu 83
Stimmen ablehnte. Für Annahme des Minderheitsantrags setzten sich die Fraktionen
der SVP, FDP und BDP ein. Der erste Minderheitsantrag Schenker griff das
Transparenzthema auf und plädierte für die Version des Bundesrates. Die
Kommissionsmehrheit hatte sich dafür ausgesprochen, die Transparenzbestimmungen
nicht auf der Liste jener Bestimmungen zu führen, die für die Wohlfahrtsfonds nach wie
vor gelten sollten, denn die Einhaltung des Transparenzstandards generiere einen
überproportionalen administrativen Aufwand. Mit ihrem zweiten Antrag forderte die
Minderheit, dass Wohlfahrtsstiftungen mit Ermessensleistungen, um steuerbefreit zu
werden, den Grundsatz der Angemessenheit und Gleichbehandlung berücksichtigen
müssen. Dies sei nicht nur aus Fairnessgründen wichtig, sondern insbesondere im
Zusammenhang mit dem Fatca-Abkommen zwischen der Schweiz und den USA relevant,
da die Wohlfahrtsfonds ansonsten von den USA als Mittel zum Steuermissbrauch
verstanden werden könnten. Es gelte, eine Infragestellung des Abkommens für alle
Vorsorgeeinrichtungen zu verhindern. Auch in diesem Punkt ging die Minderheit mit
dem Bundesrat einig. Die Kommissionsmehrheit betonte dagegen, ihr würde betreffend
Fatca das nötige Fachwissen fehlen – dieses liege bei der Kommission für Wirtschaft
und Abgaben (WAK) – und man wolle die Beurteilung deshalb dem Zweitrat überlassen.
Die Minderheitsanträge wurden mit 129 zu 59 bzw. 130 zu 59 Stimmen abgelehnt, wobei
sich jeweils die bürgerlichen Fraktionen gegen Links-grün durchsetzten. In der
Gesamtabstimmung sprachen sich 133 Nationalratsmitglieder für den Entwurf aus. Es
gab keine Gegenstimmen und der Beschluss gilt damit als einstimmig, obwohl sich 55
Mitglieder aus der SP- und der grünen Fraktion der Stimme enthielten. Die Beratung im
Ständerat wird für das Jahr 2015 erwartet. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.09.2014
FLAVIA CARONI
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Der Ständerat beriet in der Frühjahrssession 2015 als Zweitrat eine parlamentarische
Initiative Pelli (fdp, TI) zur Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen in
der beruflichen Vorsorge. Dabei kam es zu einer Abweichung vom Nationalrat. Dies war
vorauszusehen gewesen, denn die zuständige SGK-NR war aus Zeitgründen nicht
imstande gewesen, alle vom Bundesrat geäusserten Änderungsvorschläge zu
debattieren und hatte diese Aufgabe daher an ihre ständerätliche
Schwesterkommission delegiert. Die SGK-SR widmete sich in der Folge intensiv dem
Anliegen und holte zusätzliche Informationen vom Finanzdepartement ein, um einem
allfälligen Konflikt zwischen der Gesetzesänderung und dem Fatca-Abkommen mit den
USA oder den OECD-Standards beim automatischen Informationsaustausch
vorzubeugen. Letztlich schloss sie sich den Beschlüssen des Nationalrates an,
akzeptierte jedoch die Änderungsvorschläge des Bundesrates. Diese umfassten die
Beibehaltung der Unterstellung der Wohlfahrtsfonds unter die
Transparenzbestimmungen und die Ergänzung um das Gebot der Angemessenheit und
der Gleichbehandlung aller Begünstigten. Eintreten war unbestritten und der Rat folgte
den Vorschlägen seiner Kommission einstimmig mit 37 Stimmen. Die vorgenommenen
Änderungen müssen nun noch vom Nationalrat gutgeheissen werden. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2015
FLAVIA CARONI

In der Sommersession 2015 ging die parlamentarische Initiative Pelli (fdp, TI) zur
Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen in die erste Runde der
Differenzbereinigung. Es galt, Abweichungen auszuräumen, die durch die
Berücksichtigung bundesrätlicher Änderungsvorschläge bei der Beratung im Zweitrat
entstanden waren. Im Zentrum standen dabei die Bestimmungen einerseits zur
Transparenz und andererseits zur Beachtung der Grundsätze der Gleichbehandlung und
der Angemessenheit. Die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit beantragte bezüglich der Transparenzbestimmung, an der
Version ihres Rates festzuhalten und kleine und mittlere Wohlfahrtsfonds mit
Ermessensleistungen vom Gebot der Transparenz zu befreien. Eine Minderheit Heim
(sp, SO) sprach sich für eine Zustimmung zum Beschluss des Ständerates und damit die
Beibehaltung des Transparenzgebots aus, wie es der Bundesrat empfahl. Die Mehrheit
argumentierte, für kleinere und mittlere Fonds seien die Rechnungslegungsvorschriften
gemäss OR vollkommen ausreichend, und weitergehende Vorschriften würden die
Administration in unverhältnismässiger Weise verteuern. Die Minderheit hielt entgegen,
der Ständerat habe eine Lockerung intensiv geprüft und deutlich verworfen. Die
Steuerbefreiung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen mache, wie bei
Stiftungen generell, eine transparente Bilanzierung erforderlich. Die Rechnungslegung
nach dem Standard Swiss GAAP FER sei zudem seit zehn Jahren Praxis und habe zu
keinen Problemen geführt. Der Rat folgte mit 123 zu 52 Stimmen der
Kommissionsmehrheit. Bei der Frage der Beachtung der Grundsätze der
Gleichbehandlung und der Angemessenheit präsentierte sich die Situation analog: Die
Mehrheit der SGK-NR plädierte für Festhalten an der ursprünglichen Version, eine
Minderheit Heim (sp, SO) für Zustimmung zur Version des Ständerates und damit für die
Erhaltung der Grundsätze auch für Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen. Die
Minderheit argumentierte, ein Verzicht auf die Verpflichtung zur Angemessenheit
könne zu Problemen bezüglich des Fatca-Abkommens mit den USA werden, da die
Wohlfahrtsfonds ohne das Angemessenheitskriterium als Vehikel zur
Steuerhinterziehung gedeutet werden könnten – wobei juristische Gutachten in der
Frage nicht zu einheitlichen Resultaten geführt hatten. Man wolle es darauf jedoch
nicht ankommen lassen, denn als Konsequenz drohe eine Unterstellung der
Wohlfahrtsfonds unter die Fatca-Meldepflicht, was mit einem grossen bürokratischen
Aufwand verbunden wäre. Die Kommissionsmehrheit wollte insbesondere den Kreis der
Begünstigten weniger eng definieren als dies der Bundesrat vorgeschlagen hatte, da
eine enge Definition zu Rechtsunsicherheit führen und damit in manchen Fällen
Auszahlungen verhindern könnte. Zwecks Kompatibilität mit dem Fatca-Abkommen
schlug die Kommission zudem eine neue Ziffer im Gesetz vor, wonach die Grundsätze
der Gleichbehandlung und Angemessenheit „sinngemäss" gelten. Der Rat folgte auch
hier seiner Kommission, mit 124 zu 56 Stimmen. Damit blieben die Differenzen zum
Ständerat erhalten. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2015
FLAVIA CARONI
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Noch in der gleichen Session beschäftigte sich der Ständerat mit der parlamentarischen
Initiative Pelli (fdp, TI) zur Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen und
schloss damit die erste Runde der Differenzbereinigung ab. Ohne Gegenantrag
beantragte die SGK-SR dem Rat, bei seiner eigenen Version zu bleiben – dies aus der
gleichen Argumentation, wie sie bereits in der Erstberatung vorgetragen worden war.
Bundesrat Berset stellte sich hinter diesen Antrag, und die kleine Kammer folgte dem
stillschweigend. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.06.2015
FLAVIA CARONI

Die zweite Runde der Differenzbereinigung in Sachen der parlamentarischen Initiative
Pelli (fdp, TI) zur Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen fand in der
Herbstsession 2015 statt. Zuerst war erneut der Nationalrat am Zug. Mit 127 zu 57
Stimmen bei drei Enthaltungen hielt er gemäss dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und entgegen einer Kommissionsminderheit Heim (sp, SO) und
der Empfehlung des Bundesrates an seiner bisherigen Haltung fest. Die Argumentation
blieb, teils gar wortwörtlich, gleich wie in den vorherigen Beratungen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2015
FLAVIA CARONI

Im Ständerat setzte sich bei der zweiten Runde der Differenzbereinigung in Sachen
Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen eine Kommissionsminderheit
Gutzwiller (fdp, ZH) gegen die Mehrheit durch und der Rat schloss sich in den offenen
Punkten dem Nationalrat an. Der Entscheid fiel mit 27 zu 17 Stimmen. Der
Minderheitssprecher betonte, die Unterschiede zur Nationalratsversion seien letztlich
geringfügiger als es scheinen möge, und es sei deshalb nicht angemessen, eine
Einigungskonferenz einzuberufen. Dem Fatca-Abkommen mit der USA werde zudem
genügend Rechnung getragen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.09.2015
FLAVIA CARONI

In der Schlussabstimmung wurde die parlamentarische Initiative Pelli (fdp, TI) zur
Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen im Nationalrat einstimmig mit
152 Stimmen bei 44 aus der SP-Fraktion stammenden Enthaltungen angenommen, im
Ständerat mit 39 zu einer Stimme bei drei Enthaltungen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2015
FLAVIA CARONI

1) AB NR, 2014, S. 1423 ff.; BBl, 2014, S. 6165 f.
2) AB SR, 2015, S. 2 ff.
3) AB NR, 2015, S. 779 ff.; NZZ, 3.6.15
4) AB SR, 2015, S. 441 f.
5) AB NR, 2015, S. 1333 ff.
6) AB SR, 2015, S. 820 f.
7) AB NR, 2015, S. 1909; AB SR, 2015, S. 1088
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